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6.  GRÜNORDNUNGS- BZW. KOMPENSATIONSMAßNAHMEN  
 
Die grünordnerischen Belange sind auf Grund des Verfahrens nach § 13 a 
nicht zu bilanzieren. 
Dennoch wurden Festsetzungen für die Flächen im Landschaftsschutzge-
biet „Unteres Osterzgebirge“ getroffen, die geeignet sind das Plangebiet in 
die Landschaft einzubinden. 
Darüber hinaus sei erwähnt, dass durch den Abriss der Gebäude 920 m² 
Fläche entsiegelt, und in Wohnbau- bzw. Grünfläche gewandelt werden. 
Zur Einbindung des Plangebietes in die Landschaft wird nach Süden hin 
eine Hecke bestehend aus einheimische Gehölzen vorgeschlagen. 
Diese sichert die Eingrünung der Bauplätze und bietet Windschutz  
 
In der Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde wurde darauf hin-
gewiesen, dass sich auf einer Teilfläche des Flurstücks Nr. 60/3 (neu 
60/8) als Maßnahme GL 1 b innerhalb einer Förderung nach RL AUK 
2014 befinden können und das Grünland im Vorhabengebiet als artenrei-
ches Grünland einzustufen ist. Die genauere Untersuchung durch das 
Landschaftsarchitekturbüro Hübner im Juni 2022 ergab, dass eine Teilflä-
che von etwa 2.000 m² dem LRT 6510 Flachland-Mähweisen zuzuordnen 
ist. Dieser Bestand stellt somit ein gesetzlich geschütztes Biotop nach § 
30 BNatSchG in Verbindung mit § 21 SächsNatSchG dar. Der Erhaltungs-
zustand wird insgesamt als gut (B) bewertet. 
 
Daraus folgt, dass die Erforderlichkeit der Flächeninanspruchnahme geprüft 
wurde und auf Grund der Notwendigkeit der Erschließungsstraße ein Antrag 
auf Kompensation an die Untere Naturschutzbehörde zu stellen ist. 
 
Als Kompensationsmaßnahme wird die Aufwertung von Grünland auf dem 
Flurstück 63/7 der Gemarkung Gersdorf festgelegt und dem Bebauungs-
plan zugeordnet.  
 
Die Beschreibung der erforderlichen Maßnahmen zur Kompensation wird 
im Antrag zur Kompensation an die Untere Naturschutzbehörde beschrie-
ben und hier nicht weiter ausgeführt.  
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7. STATISTIK  FLÄCHENBILANZ 
 
Das Plangebiet beträgt ca. 1,25 ha. 

Die Flächen im Geltungsbereich gliedern sich wie folgt: 
 

 m² % 

Allgemeines Wohngebiet  5.844 46,6 

Mischgebiet 3.583 28,6 

Verkehrsfläche  1.453 11,6 

Grünfläche (privat) 1.650 13,2 

Gesamtfläche 12.530 100,0 

 
 
Geplante Bebauung: 
 
Anzahl der Baugrundstücke:   9 incl. Bestand 
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